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In die Zukunft wirtschaften — Stadtverwaltung mittelstandsfreundlich ausrichten
Antrag Nr. 20-26 / A 01747 von den Fraktionen Die Grünen - Rosa Liste, SPD / Volt 
vom 23.07.2021

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06541

Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft am 19.07.2022 (VB)
Öffentliche Sitzung

Kurzübersicht
zur beiliegenden Beschlussvorlage

Anlass In die Zukunft wirtschaften II — Stadtverwaltung mittelstands-
freundlich ausrichten
Antrag Nr. 20-26 / A 01747 von den Fraktionen Die Grünen - 
Rosa Liste, SPD / Volt 
vom 23.07.2021

Inhalt In der Vorlage wird der Sachstand zur mittelstandsfreundlichen 
Ausrichtung der Verwaltung dargestellt und die Umsetzbarkeit 
des Gütezeichens RAL der Gütegemeinschaft Mittelstandsori-
entierte Kommunalverwaltungen, das wichtige Verwaltungsver-
fahren als mittelstandsfreundlich auszeichnet, dargestellt. 

Gesamtkosten/ 
Gesamterlöse

(-/-).

Entscheidungsvorschlag 1. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft wird beauftragt, mit Un-
terstützung des Personal- und Organisationsreferats und des 
Direktoriums die notwendigen nächsten Schritte zu erarbeiten, 
wie eine Zertifizierung der Landeshauptstadt München als „mit-
telstandsorientierte Kommunalverwaltung“ stufenweise erreicht 
werden kann. Dazu werden in einem ersten Schritt bei der Gü-
tegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen 
e. V. (GMKEV) die Ausarbeitung von für Großstädte geeignete 
Kriterien angeregt und mit Vertreter*innen der Wirtschaft priori-
täre Fachverfahren und Kriterien identifiziert.

2. Das Personal- und Organisationsreferat, POR-5, wird beauf-
tragt, entsprechende Unterstützungsleistungen einzuplanen und
ein geeignetes Projekt zur Umsetzung der Zertifizierung der 
Landeshauptstadt München als „mittelstandsorientierte Kommu-
nalverwaltung“ in Auftraggeberschaft des Referats für Arbeit 
und Wirtschaft zu konzipieren.

3. Alle Referate werden beauftragt, im Rahmen ihrer personel-
len Möglichkeiten und tatsächlichen Betroffenheit bei der Erar-
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beitung einer Zertifizierung der Landeshauptstadt München als 
„mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ mitzuwirken.

4. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft wird den Stadtrat bis 
spätestens Ende des ersten Halbjahres 2023 erneut mit dem 
Vorgehen und Sachstand bezüglich der Umsetzung der Zertifi-
zierung der Landeshauptstadt München als „mittelstandsorien-
tierte Kommunalverwaltung“ befassen.

5. Der Antrag Nr. 20-26 / A 01747 der Fraktionen Die Grünen - 
Rosa Liste sowie SPD / Volt vom 23.07.2021 bleibt aufgegriffen.
Einer Fristverlängerung bis 30.06.2023 wird zugestimmt. 

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskon-
trolle.

Gesucht werden kann im 
RIS auch nach

Zertifizierung, Gütesiegel, bürokratiearm, Gütegemeinschaft 
Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen

Ortsangabe (-/-).
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Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft am 19.07.2022 (VB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

1. Anlass
Die Fraktionen Die Grünen - Rosa Liste und SPD / Volt haben am 23.07.2021 den Antrag 
Nr. 20-26 / A 01747 gestellt (Anlage 1), wonach die Stadtverwaltung mit der Prüfung der 
Abläufe auf dessen mittelstandsfreundliche und bürokratiearme Ausrichtung beauftragt 
werden soll. Im Fokus stehen neben den allgemeinen Reaktionszeiten auf Anfragen und 
Beschwerden die deutliche Kommunikation mit klar definierten Ansprechpartner*innen zur
Kontaktaufnahme und die transparente Mitteilung der Bearbeitungszeit eines Antrags. 
Geprüft werden sollen geeignete Gütezeichen und inwiefern Unternehmen durch die Digi-
talisierung von Verwaltungsabläufen und -prozessen profitieren können.

2. Prüfung von Kriterien für eine mittelstandsfreundliche Verwaltung
Nach bisheriger Recherche des Referats für Arbeit und Wirtschaft zu etablierten Zertifizie-
rungen und Gütekriterien ist das zum Antrag erwähnte RAL-Gütezeichen „Mittelstandsori-
entierte Kommunalverwaltung“ deutschlandweit das bisher einzige Gütesiegel für öffentli-
che Verwaltungen in Bezug auf Unternehmen.

2.1.  RAL und Gütegemeinschaften
Zahlreiche Verbände und Vertreter der deutschen Regierung gründeten 1925 in Zusam-
menarbeit den „Reichsausschuss für Lieferbedingungen“, um durch eine Vereinheitli-
chung und Präzisierung Güte- und Lieferbedingungen sicherzustellen. Mittlerweile um-
fasst „RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.“ 150 Gütezei-
chen. Als unabhängige, neutrale Organisation erkennt das Institut RAL Gütezeichen für 
Produkte und Dienstleistungen an und fungiert als Dachorganisation aller Gütegemein-
schaften.

Die derzeit 115 von RAL anerkannten Gütegemeinschaften agieren als Interessengemein-
schaften und sind für die Vergabe und Überwachung der Einhaltung der RAL Gütezeichen
zuständig. Dabei werden die Gütebedingungen durch die Gütegemeinschaft in Zusam-
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menarbeit mit RAL und den entsprechenden Fach- und Verkehrskreisen regelmäßig auf 
dessen Aktualität geprüft und gegebenenfalls angepasst oder erweitert. 

Das Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ wird durch die Gütege-
meinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V.“ (GMKEV) verliehen. Ge-
gründet wurde die GMKEV 2006 aus dem Vorgängermodellprojekt „Mittelstandsfreundli-
che Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen“ (MOVE), an dem zwölf Kommunen be-
teiligt waren. Mittlerweile hat die GMKEV 30 Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet, 
bestehend aus Gemeinden, Städten und Landkreisen mit einer Einwohner*innenanzahl 
von unter 9.000 bis knapp einer halben Millionen Bewohner*innen. Der Landkreis Rhein-
Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen umfasst mit seinen acht Gemeinden mit über 
451.000 Einwohner*innen den bevölkerungsstärksten Landkreis. Die mit über 234.000 
Einwohner*innen einzige Großstadt ist die Stadt Krefeld in Nordrhein-Westfalen. Die übri-
gen elf Städte weisen eine Einwohner*innenanzahl von unter 90.000 auf. Träger des Gü-
tesiegels in Bayern sind die drei Landkreise Traunstein, Ebersberg und Landsberg am 
Lech. 

2.2.  Ablauf Zertifizierung durch die Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte 
Kommunalverwaltungen“ e.V. (GMKEV)
Dem Zertifizierungsprozess voraus geht die Prüfung des Status Quo, um die Ausgangsla-
ge darstellen zu können. Ein gebildeter Arbeitskreis aus Mitarbeiter*innen der relevanten 
Dienststellen und Fachverfahren erarbeitet Konzepte zur Umsetzung und Dokumentation 
der Erfüllung der Gütekriterien. Nach einem erfolgreichen ersten internen Probelauf unter-
nimmt der TÜV Süd die Erstprüfung anhand eines Stichprobenverfahrens. Der unabhän-
gige Güteausschuss der GMKEV sichtet die erstellten Prüfergebnisse und entscheidet 
über den Erfolg und die Zertifizierung. Ein positives Ergebnis hätte eine direkte Zertifizie-
rung und Verleihung der Urkunde zur Folge. Der weitere Überprüfungsturnus beträgt 24 
Monate, dieser Abstand wird nach zwei erfolgreichen aufeinanderfolgenden Prüfabläufen 
auf einen Turnus von 48 Monaten erhöht. Ein unzureichendes Ergebnis hat eine Wieder-
holungsprüfung zur Folge, bei einer insgesamt 80 prozentigen Zielerreichung der Prüfkri-
terien ist eine nochmalige Prüfung der nicht eingehaltenen Gütekriterien ausreichend. 

Die anfallenden jährlichen Kosten der Mitgliedschaft der Gütegemeinschaft ergeben sich 
in Abhängigkeit von der Einwohner*innenanzahl. Ab einer Einwohner*innenanzahl von 
mehr als 400.000 ist ab dem dritten Jahr ein Gesamtbetrag von 3.500 € zu entrichten. 
Das erste Jahr ist gebührenfrei und im zweiten Jahr wird die Hälfte des eigentlichen Bei-
trags berechnet. Hinzukommen die Kosten der durch den TÜV Süd durchzuführenden 
Überprüfungen alle 24 Monate, die sich u.a. abhängig von der Organisationsgröße und 
den zu untersuchenden Bereichen berechnen. 
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2.3.  Formulierte Güterkriterien der GMKEV
Die die einzelnen Abteilungen betreffenden und zu erfüllenden Gütekriterien ergeben sich 
aus dem jeweiligen Fachverfahren. Eine Unterscheidung der Prüfkriterien erfolgt hinsicht-
lich der Untergliederung in Serviceversprechen und Anforderungen. Zu den Servicever-
sprechen, die durch den Dienstleistungsfinder nach außen kommuniziert werden sollen, 
jedoch nicht Bestandteil der externen Überprüfung sind, zählen die Gütekriterien der 
Buchstaben a, c, h und j. Die restlichen dokumentationspflichtigen Anforderungen, b, d, e,
f, g, i, k, l, m und n werden durch den TÜV Süd überprüft.

Im Folgenden sind die Prüfkriterien der GMKEV zusammengefasst aufgeschlüsselt: 

a) Eingangsbestätigung und Nennung eines/r Ansprechpartner*in  
• Findet Anwendung bei Anfragen, die keinen Verwaltungsakt (VA) zur Folge haben und 

nicht innerhalb von 3 Arbeitstagen final beantwortet werden können
• Versenden einer Eingangsbestätigung und gleichzeitige Nennung eines/r Ansprech-

partners*in 

b) Erste Informationen zum Verfahren  
• Findet Anwendung bei Verfahren, die den Erlass eines Verwaltungsakts zur Folge ha-

ben und nicht innerhalb von 7 Arbeitstagen final beantwortet werden können
• Rückmeldung hinsichtlich fehlender Unterlagen, eines Zeitplans und weiterer Abläufe; 

Zusicherung, dass Verzögerungen dem Unternehmen mitgeteilt werden

c) Besprechungen   mit dem   Unternehmen  
• Findet Anwendung bei Anfragen, die einen Verwaltungsakt zur Folge haben: Verwal-

tungsverfahren zur Erteilung einer Genehmigung, Durchführung von Vorhaben im Rah-
men einer wirtschaftlichen Betätigung 

• Angebot eines Besprechungstermins vor Ort, telefonisch oder online innerhalb von 5 
Arbeitstagen

d) Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsanträgen   
• Beschränkung auf Baugenehmigungsverfahren gewerblicher Bauten, nicht inbegriffen 

sind Bauanfragen
• Bearbeitung innerhalb von 40 Arbeitstagen mit Ausnahme von Auszeiten (wenn nicht 

alle benötigten Unterlagen vorliegen oder Antworten/Stellungnahmen anderer Stellen 
fehlen)

e) Zügige Bezahlung von Rechnungen die vom KMU an die Kommune gestellt werden  
• Findet Anwendung bei allen gestellten Rechnungen, die über keine vorherige Verein-

barung eines längeren Zahlungsziels verfügen
• Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Rechnungszustellung
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• Zahlungsverzögerungen bei Unklarheiten sind innerhalb von 5 Arbeitstagen zu melden

f) Reaktion auf Beschwerden  
• Beantwortung oder Reaktion innerhalb von 3 Arbeitstagen durch finale Bearbeitung 

oder Nennung eines/r Ansprechpartners*in und eines voraussichtlichen Zeitpunktes 
der finalen Beantwortung

• Ausgenommen ist die Reaktion auf politische Kritik

g) Bearbeitungszeit für die Angebotsabgabe bei Flächenanfragen von mittelständischen   
Unternehmen 

• Findet Anwendung bei allen qualifizierten Anfragen mit Benennung der Flächengröße 
und der Art der Nutzung; ausgenommen sind Kompensationsflächen

• Beantwortung oder qualifizierte Reaktion durch Mitteilung eines Zwischenergebnisses, 
eines Angebots oder einer Absage innerhalb von 5 Arbeitstagen

h) Bearbeitungszeit bei der Genehmigung von Schwerlasttransporten  
• Bei prüffähigen Anträgen auf Einzelgenehmigungen wird eine Behördenbeteiligung in-

nerhalb von 2 Arbeitstagen gefordert
• Bei prüffähigen Anträgen, die eine Dauergenehmigung zum Ziel haben wird eine Be-

hördenbeteiligung innerhalb von 5 Arbeitstagen gefordert
• Eine abschließende Entscheidung bei Vorlage aller Rückmeldungen wird innerhalb von

3 Arbeitstagen gefordert

i) Verlässlichkeit der Baugenehmigung  
• Ziel: Keine erfolgreichen Drittklagen oder Widersprüche von Dritten

j) Reaktionszeit auf Anrufe und E-Mails  
• Antwort innerhalb von 24 Stunden
• Anrufe sind umzuleiten, um eine dauerhafte Erreichbarkeit sicherstellen zu können

k) Verwaltungswegweiser  
• Pflegen eines leicht ersichtlichen auf der Internetseite der Kommune auffindbaren Ver-

waltungswegweisers für die Belange der Wirtschaft
• Auflistung der jeweiligen Ansprechpartner*innen

l) Lotse für Existenzgründer  
• Anlaufstelle für Existenzgründer*innen als eine Art Lotse 
• Kommunikation durch Ansprechpartner*innen über eine Broschüre oder das Internet
• Aufnahme im Verwaltungswegweiser 
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m) Kundenzufriedenheit  
• Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse einmal in jedem Überwachungszeit-

raum von zwei Jahren; gefordert ist ein Evaluierungsumfang von mindestens 50 Rück-
läufen aller relevanter Servicestellen

n) Informationsveranstaltung als Kommunikationsplattform  
• Organisation einer mindestens einmal im Jahr stattfindenden Informationsveranstal-

tung zu aktuellen Themen am Standort

2.4.  Betroffene Fachverfahren für die Zertifizierung
Betroffene Fachverfahren für die Zertifizierung durch die GMKEV sind neben denjenigen, 
die einen Verwaltungsakt beinhalten, insbesondere das Ordnungsrecht und Gewerbean-
gelegenheiten betreffende Dienststellen. Des Weiteren werden Verfahren zur Verkehrssi-
cherung und Verkehrsaufklärung als besonders relevant erachtet. Dem Baurecht wird hin-
sichtlich der Einhaltung der Gütekriterien d und i eine zentrale Rolle zuteil. Belange der 
Wasserwirtschaft und des Landschaftsschutzes werden ebenfalls fokussiert betrachtet.

3. Position der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK)
Die Notwenigkeit einer Zertifizierung, um die Stadtverwaltung auf mittelstandsfreundliche 
und bürokratiearme Abläufe auszurichten, wird von der IHK München und Oberbayern 
nachdrücklich gesehen und eingefordert (Anlage 2). Dabei wird eingeräumt, dass es ei-
nen längeren Prozess erfordern wird, in einer Großstadt wie München entsprechende Gü-
tekriterien der GMKEV umzusetzen; ein stufenweises Vorgehen erscheint hier zielfüh-
rend. Weitere Wirtschaftsverbände sollen im weiteren Verfahren eingebunden werden. 

4. Erfüllung der Kriterien durch die städtischen Referate
Zur Abfrage des IST-Zustandes wurden am 14.09.2021 alle städtischen Referate ein-
schließlich des RAW angeschrieben und darum gebeten, die Einhaltung der Gütekriterien 
der GMKEV für die Servicestellen und Fachverfahren, die (auch) Unternehmen bedienen 
zu prüfen. Die Rückmeldungen der Referate sind in der Übersicht der angehängten Tabel-
le (Anlage 3) dargestellt und können wie folgt verkürzt zusammengefasst werden:

Das Kreisverwaltungsreferat hat zurückgemeldet, dass 37 Dienststellen betroffen sind. 
Hiervon können derzeit 12 Dienststellen alle relevanten Prüfkriterien erfüllen; bedingt er-
füllt werden können die Gütekriterien bei 13 Dienststellen. Auf Grund fehlender Personal-
kapazitäten kann die Einhaltung der Kriterien nicht dauerhaft gewährleistet werden. 12 
Dienststellen geben an, dass die Anforderungen komplett oder zu einem Großteil nicht er-
füllbar sind, insbesondere die Gütekriterien mit den Buchstaben: a, b, c, f und j auf Grund 
fehlender Personalkapazitäten. Als weiteren Grund für eine Nichterfüllung nennen vier 
Dienststellen notwendige Abstimmungsprozesse und bereits digitalisierte Prozesse insbe-
sondere in Bezug auf die Gütekriterien a, c und g.
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Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat als relevante Dienststelle die Lokal-
baukommission mit der Serviceleistung der Baugenehmigung gemeldet. Erfüllbar ist das 
Prüfkriterium mit dem Buchstaben i, hierbei handelt es sich um die Verlässlichkeit der 
Baugenehmigung. Die weiteren Gütekriterien a, b, c, d, f, j sind auf Grund fehlender Per-
sonalkapazitäten nicht erfüllbar. Die derzeitige durchschnittliche Bearbeitungszeit von 
Baugenehmigungsanträgen beträgt 130 Tage. Dies stellt eine Abweichung von der im Gü-
tekriterium d festgesetzten Anforderung von 40 Tagen um durchschnittlich 90 Tage dar. 

Das IT-Referat hat als relevante Dienststelle die Vergabestelle 3, die für die Durchführung
von IT-Vergaben zuständig ist, gemeldet. Diese kann die vorgegebenen Prüfkriterien er-
füllen.

Das Referat für Klima- und Umweltschutz hat drei Servicestellen als betroffen zurückge-
meldet. Dabei können die Vorgaben von einer Dienststelle aufgrund von Abstimmungs- 
und Arbeitsablaufprozessen lediglich bedingt erfüllt werden, während als Grund für eine 
teilweise Einhaltung und eine Nichterfüllung der beiden weiteren Fachverfahren fehlende 
personelle Kapazitäten sind. 

Das Referat für Klima- und Umweltschutz zeichnet unter dem Hinweis mit, dass der Um-
setzungsprozess der Gütekriterien nur unter dem Vorbehalt ausreichender Personalkapa-
zitäten begleitet werden kann. 

Das Gesundheitsreferat hat die Rückmeldung gegeben, dass zwei Dienststellen als rele-
vant erachtet werden. Dabei können die Gütekriterien von beiden Dienststellen in Gänze 
eingehalten werden. 

Die Stadtkämmerei hat zwei Dienststellen als relevante Fachverfahren eingestuft. Bedingt
erfüllbar sind die Kriterien von Fachverfahren im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer 
aufgrund bestehender Abstimmungsprozesse. Nicht erfüllbar sind die Kriterien von Fach-
verfahren bezüglich Grundsteuer; als Begründung werden sowohl fehlende Personalka-
pazitäten als auch notwendige Abstimmungsprozesse genannt. 

Das Mobilitätsreferat meldet drei relevante Fachdienststellen und gibt an, dass die Kriteri-
en von zwei Dienststellen nur bedingt und von einer nicht erfüllbar sind. Als Gründe wer-
den unzureichende Personalkapazitäten und notwendige Arbeitsablaufprozesse genannt.

Das Referat für Bildung und Sport hat drei relevante Abteilungen gemeldet. Erfüllbar sind 
die Kriterien von einer Dienststelle. Die beiden weiteren Dienststellen können die Gütekri-
terien infolge fehlender Personalkapazitäten nur bedingt erfüllen.
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Das Kommunalreferat konnte zwei Servicestellen als betroffene Bereiche im Referat iden-
tifizieren. Insgesamt lässt sich für diese festhalten, dass insbesondere die derzeitigen per-
sonellen Engpässe bei der Erfüllung der Serviceleistungen im Sinne der für das Kommu-
nalreferat relevanten Gütekriterien einschränkend wirken. Eine Verbesserung der Kun-
denorientierung wird aber selbstverständlich im Rahmen der Möglichkeiten verfolgt.

Im Referat für Arbeit und Wirtschaft sind sechs relevante Dienststellen und Fachverfahren
ermittelt worden. Die Hälfte gibt an, die Gütekriterien im vollen Umfang erfüllen zu kön-
nen. Als bedingt erfüllbar, insbesondere aufgrund fehlender Personalkapazitäten, schät-
zen drei weitere Dienststellen die Umsetzung ein.

Folgende Referate sehen sich aufgrund fehlender Serviceeinheiten und Fachverfahren, 
die (auch) Unternehmen bedienen im weitesten Sinne als nicht betroffen und haben ent-
sprechend eine Fehlanzeige gemeldet: 

• Direktorium
• Baureferat
• Kulturreferat
• Personal- und Organisationsreferat
• Sozialreferat

Die Gütekriterien k, l und n wurden von der referatsübergreifenden Abfrage ausgenomme-
nen, da sie nach Beurteilung durch das RAW bereits erfüllbar sind: Der unter dem Buch-
staben k geforderte Verwaltungswegweiser entspricht dem stadtweit etablierten Dienst-
leistungsfinder. Für eine Zertifizierung wäre zusätzlich die Platzierung eines Hinweises 
der RAL Zertifizierung in den Dienstleistungsfinder aufzunehmen. Die Lotsenfunktion für 
Existenzgründer*innen des Gütekriteriums l übernimmt innerhalb der Wirtschaftsförde-
rung des Referates für Arbeit und Wirtschaft der Einheitliche Ansprechpartner als Erstkon-
takt, der im Dienstleistungsfinder bereits aufgenommen ist und Information und Beratung 
für Unternehmen und Gründer*innen über Genehmigungen und Formalitäten bietet. Das 
Prüfkriterium n könnte durch ein vielfältiges Angebot an Informations- und Austauschver-
anstaltungen der Landeshauptstadt München sowohl für Bürger*innen als auch für Unter-
nehmer*innen, wie die regelmäßigen Infoveranstaltungen speziell für Gründer*innen, das 
jährlich stattfindende Innungstreffen oder die Veröffentlichung des Jahreswirtschaftsbe-
richtes, um nur sehr wenige zu nennen, erfüllt werden. 

Das Gütekriterium m „Kundenzufriedenheit“ bezieht sich auf die Durchführung einer ein-
heitlichen Evaluierung der relevanten Serviceeinheiten erst nach einer erfolgreichen Zerti-
fizierung. 
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5. Weiteres Vorgehen
Die Notwendigkeit, die Abläufe der Stadtverwaltung mittelstandsfreundlich und bürokratie-
arm auszurichten, wird vom RAW ebenso wie vom Direktorium und Personal- und Organi-
sationsreferat nachdrücklich befürwortet. Gleichzeitig sind neben der Wirtschaft als einer 
sehr wichtigen Zielgruppe von Verwaltungshandeln auch andere Gruppen der Stadtgesell-
schaft zu sehen, die ebenso berechtigten Anspruch auf effizientes und zeitnahes Verwal-
tungshandeln der Kommunen haben. Hier kommt es bei beschränkten Ressourcen 
grundsätzlich zu Zielkonflikten. Unabhängig davon wird das Anstreben einer für Großstäd-
te geeigneten Zertifizierung für München als mittelfristiges Ziel für sinnvoll und notwendig 
erachtet. Insgesamt zeichnet sich ab, dass zum jetzigen Zeitpunkt etwa 2/3 der zurückge-
meldeten Dienststellen einen Großteil der Gütekriterien hauptsächlich auf Grund von feh-
lenden Personalkapazitäten, notwendigen Abstimmungsprozessen oder aber bereits an-
gebotener elektronischer Abwicklung von Verfahren nicht oder nur teilweise in der von 
dem derzeitigen Gütesiegel vorgegebenen Form erfüllen können. Die bestehenden Güte-
kriterien der GMKEV erscheinen auch nicht durchgehend für eine Großstadt wie München
mit über 1,5 Mio. Einwohner*innen geeignet bzw. stellen in der derzeitigen Ausgestaltung 
eine enorme Herausforderung dar. 

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft schlägt vor, gemeinsam mit Vertreter*innen der Wirt-
schaft Kriterien und Verfahren, deren Implementierung vorrangig zu verfolgen wäre, zu 
identifizieren. Im Fokus steht dabei das Herausfiltern von „Schmerzpunkten“, d.h. Kriteri-
en und Fachverfahren, deren Verbesserung und Anpassung insbesondere eine positive 
Auswirkung auf die Attraktivitätswahrnehmung der Stadt München als Wirtschaftsstandort
zur Folge haben. Eine Orientierung soll an den bereits etablierten Gütekriterien der GM-
KEV stattfinden. Die Priorisierung der Prüfkriterien und Fachverfahren soll als Ausgangs-
punkt für die stufenweise Verbesserung und Anpassung der Verwaltungsabläufe im Zu-
sammenhang mit Anfragen und Genehmigungsprozessen von Unternehmen für eine mit-
telstandsfreundliche Prozessausrichtung dienen.

Die Verfolgung der Vorgaben der Gütekriterien der GMKEV gemeinsam mit den betroffe-
nen Referaten soll durch eine geeignete Projektstruktur, die das Personal- und Organisa-
tionsreferat im Auftrag des Referats für Arbeit und Wirtschaft und im Benehmen mit dem 
Direktorium aufbaut, gewährleistet werden. Gemeinsam mit dem IT-Referat ist im Rah-
men der Projektumsetzung zu prüfen, wie Digitalisierungsprozesse unterstützend wirken 
und effektiv miteinbezogen werden können. Ziel dieser Projektarbeit ist die stufenweise 
Ausgestaltung und Annäherung der Verwaltungsprozesse an die Gütekriterien der GM-
KEV sowie die Vereinfachung der Abläufe für Unternehmen und schließlich die Zertifizie-
rung Münchens.

Zusätzlich soll eine Ausarbeitung und Anpassung der Gütekriterien der GMKEV angeregt 
werden. Hierfür wird gemeinsam mit der IHK für München und Oberbayern und ggf. wei-
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teren Wirtschaftsverbänden auf die GMKEV zugegangen, um eine Kriterienanpassung an
die Situation von Großstädten anzustoßen, mit dem Ziel, Umfang und Ausgestaltung der 
Prüfkriterien realistisch an die Situation und Prozesse von Großstädten mit über 500.000 
Einwohner*innen anzupassen. Nach Abklärung der Prioritäten mit den Wirtschaftsverbän-
den, der Diskussion des Kriterienkatalogs mit der GMKEV im Hinblick auf die Situation in 
Großstädten sowie einem daran orientierten Projektaufbau durch das Personal- und Or-
ganisationsreferat im Auftrag des Referats für Arbeit und Wirtschaft wird der Stadtrat vor-
aussichtlich Anfang 2023 erneut befasst.

6. Personal

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft hat zur weiteren Bearbeitung des referatsübergrei-
fenden Themas 2 Stellen zum Eckdatenbeschluss am 27.07.2022 angemeldet. In der 
weiteren Ausgestaltung des Projektes ist der Personalbedarf dann weiter zu konkretisie-
ren.

Die Sitzungsvorlage ist mit allen städtischen Referaten abgestimmt. 

Der Korreferent des Referates für Arbeit und Wirtschaft, Herr Stadtrat Manuel Pretzl, und 
die Verwaltungsbeirätin für Wirtschaftsförderung, Frau Stadträtin Gabriele Neff, haben je-
weils einen Abdruck der Sitzungsvorlage erhalten.

II. Antrag des Referenten

1. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft wird beauftragt, mit Unterstützung des Personal-
und Organisationsreferats und des Direktoriums die notwendigen nächsten Schritte zu
erarbeiten, wie eine Zertifizierung der Landeshauptstadt München als „mittelstandsori-
entierte Kommunalverwaltung“ stufenweise erreicht werden kann. Dazu werden in ei-
nem ersten Schritt bei der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalver-
waltungen e. V. (GMKEV) die Ausarbeitung von für Großstädte geeignete Kriterien an-
geregt und mit Vertreter*innen der Wirtschaft prioritäre Fachverfahren und Kriterien 
identifiziert.

2. Das Personal- und Organisationsreferat, POR-5, wird beauftragt, entsprechende Un-
terstützungsleistungen einzuplanen und ein geeignetes Projekt zur Umsetzung der 
Zertifizierung der Landeshauptstadt München als „mittelstandsorientierte Kommunal-
verwaltung“ in Auftraggeberschaft des Referats für Arbeit und Wirtschaft zu konzipie-
ren.
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3. Alle Referate werden beauftragt, im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten und tat-
sächlichen Betroffenheit bei der Erarbeitung einer Zertifizierung der Landeshauptstadt
München als „mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ mitzuwirken. 

4. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft wird den Stadtrat bis spätestens Ende des ers-
ten Halbjahres 2023 erneut mit dem Vorgehen und Sachstand bezüglich der Umset-
zung der Zertifizierung der Landeshauptstadt München als „mittelstandsorientierte 
Kommunalverwaltung“ befassen.

5. Der Antrag Nr. 20-26 / A 01747 der Fraktionen Die Grünen - Rosa Liste sowie SPD / 
Volt vom 23.07.2021 bleibt aufgegriffen. Einer Fristverlängerung bis 30.06.2023 wird 
zugestimmt.

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Die endgültige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende Der Referent

Ober-/Bürgermeister/-in
ea. Stadtrat/-rätin

Clemens Baumgärtner
Berufsm. StR

IV. Abdruck von I. mit III.
über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP)
an das Direktorium – Dokumentationsstelle (2x)
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z.K.
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V. Wv. RAW - FB 2/SG1
zur weiteren Veranlassung. 

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift 
wird bestätigt.

2. An   das   Direktorium  
An   das   Baureferat   
An   das   Gesundheitsreferat  
An   das   IT-Referat   
An   das   Kommunalreferat   
An   das   Kreisverwaltungsreferat (KVR)   
An   das   Kulturreferat   
An   das   Mobilitätsreferat (MOR)   
An   das   Personal- und Organisationsreferat   
An   das   Referat für Arbeit und Wirtschaft   - GL2  
An   das   Referat für Bildung und Sport   
An   das   Referat für Klima- und Umweltschutz  
An   das   Referat für Stadtplanung und Bauordnung   
An   das   Sozialreferat   
An   die   Stadtkämmer  ei     
z.K.
Am 
I.A.



München, den 23.07.2021

Herrn 
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

In die Zukunft wirtschaften II — Stadtverwaltung mittelstandsfreundlich ausrichten

Antrag

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, ihre Abläufe mittelstandsfreundlich und bürokratiearm 
auszurichten. Wichtige Punkte sind dabei, die Reaktion auf Beschwerden, die 
Reaktionszeit auf Anfragen, das pünktliche Bezahlen von Rechnungen und klare 
Ansprechpartner*innen. Das Ziel ist u. a., dass kleine und mittelständische Unternehmen 
wissen wer ihr*e Ansprechpartner*in in der Verwaltung ist und wie viel Zeit die Bearbeitung 
des Antrages in Anspruch nimmt. Dabei sind unterschiedliche Gütezeichen zu prüfen und 
in wie weit digitale Prozesse in der Verwaltung Unternehmen unterstützen können.

Ein entsprechendes Konzept soll dem Stadtrat im ersten Quartal 2022 vorgelegt werden. 

Begründung:

Wohlstand als Frage der Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit neu zu definieren ist die 
große Aufgabe unserer Zeit. Dabei müssen ökologische Nachhaltigkeit und soziale 
Gerechtigkeit stets zusammen gedacht werden. Sie sind die Kriterien für die 
Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschafts- und Finanzsystems. München kommt als 
bedeutender Wirtschafts- und Finanzstandort eine Vorbildrolle zu und kann mit einer 
entsprechenden Positionierung weit über die Stadtgrenzen hinaus wirken. Dieser 
Verantwortung gilt es im Rahmen kommunaler Spielräume gerecht zu werden.

anna.eckl
Textfeld
 Anlage 1



München ist ein starker Wirtschaftsstandort. Diese Stärke müssen wir uns jeden Tag neu 
erarbeiten, damit dies auch in Zukunft so bleibt. Insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen stellt kundenorientiertes und transparentes Verwaltungshandeln einen 
attraktiven weichen Standortfaktor dar, da sich durch Bürokratie häufig viele Abläufe in die 
Länge ziehen. Für Unternehmen ist dies stets mit vermeidbaren Mehrkosten verbunden.

Ein Gütezeichen das die Verwaltung prüfen soll, ist das der Gütegemeinschaft 
Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e. V., die hierfür 14 nachprüfbare 
Gütekriterien wie bspw. Eingangsbestätigungen, Bearbeitungszeit von 
Baugenehmigungen oder die schnelle Reaktion auf Beschwerden entwickelt hat. 

Fraktion Die Grünen-Rosa Liste          SPD/Volt-Fraktion
Initiative: 
Julia Post Simone Burger

Sebastian Weisenburger Christian Vorländer

Dominik Krause Klaus Peter Rupp

Clara Nitsche Felix Sproll

Beppo Brem

Anja Berger

Katrin Habenschaden

Mitglieder des Stadtrates Mitglieder des Stadtrates
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Datum: 09.06.2022   
Telefon: +49 (89) 233-92735   
Sabrina Haydu  Jahreshaushaltswirtschaft 
sabrina.haydu@muenchen.de  Haushalt 
  SKA 2.12 
 
 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V06541 In die Zukunft wirtschaften — Stadtverwaltung 
mittelstandsfreundlich ausrichten 
Beschlussvorlage für den Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft am 19.07.2022 
Öffentliche Sitzung 
 

I. An das Referat für Arbeit und Wirtschaft 
 
Die Stadtkämmerei erhebt gegen die o.g. Beschlussvorlage grundsätzlich keine 
Einwendungen. 
 
Mit der vorliegenden Beschlussvorlage werden keine finanziellen und/oder personellen 
Ausweitungen beantragt. Die Stadtkämmerei weist darauf hin, dass die im Rahmen des 
Eckdatenbeschlussverfahrens angemeldeten Personalkapazitäten von 2,0 VZÄ aktuell nicht 
gesichert sind. Der Eckdatenbeschluss wird erst am 27.07.2022 in die Vollversammlung 
eingebracht. Ob und wie viele finanzielle und personelle Kapazitäten in diesem Rahmen 
grundsätzlich befürwortet werden, ist offen.  
 
Die Stellungnahme der Stadtkämmerei ist in die Beschlussvorlage einzuarbeiten oder als 
Anlage beizufügen. 
 
Das Büro des Oberbürgermeisters sowie das Direktorium D-HAII-V1 (Beschlusswesen einen 
Abdruck der Stellungnahme zur Kenntnis. 
 
 
Gezeichnet  
Dittrich am 09.06.2022 
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